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VIII . Titel .

Von den Sitzungen der Schwurgerichte und den

Verhandlungen vor denſelben .

§. 89 .
i

;
Zeit und Ort der Sitzungen .

Alle drei Monate ſind Urtheilsſitzungen in jeden Hof-

gerichtsbezirke zu halten , wobei alle dort zur Unterſuchung

gekommenen, zur Zuſtändigkeit der Schwurgerichte gehi -

rigen ſpruchreifen Strafſachen abgeurtheilt werden . Die

Orte , wo dieſe Sitzungen gehalten werden , beſtimmt eine

Regierungsverordnung .
Gleichwohl kann das Hofgericht in einzelnen Fällen

auf Antrag des Staatsanwalts durch Beſchluß ſeines

vollen Rathes verfügen , daß Urtheilsſitzungen an einem

weiteren Orte oder an einem andern , als dem regelmäßig

dazu beſtimmten Orte ſeines Sprengels oder in kürzeren

Zwiſchenräumen abzuhalten ſeien , wenn dies wegen der

Zahl , Wichtigkeit oder Dringlichkeit der vorliegenden

Unterſuchungen oder wegen der großen Zahl der in der

Gegend , in welcher das Verbrechen verübt worden iſt ,

wohnenden Zeugen , oder aus Rückſicht auf die Gefähr—⸗

dung der Sicherheit oder Unabhängigkeit des Gerichts

angemeſſen erſcheint .

§. 90 .

Verweiſung an ein anderes Hoſgericht .

Das Oberhofgericht hat die Befugniß , auf den Antrag

des Staatsanwalts des zuſtändigen Hofgerichts , oder auch

des Angeklagten , nach Vernehmung des Hofgerichts ,

Strafſachen , deren Verhandlung an dem Sitze oder auch

in dem Sprengel des zuſtändigen Hofgerichtes die öffent⸗

liche Sicherheit gefährden , oder rückſichtlich deren die Be⸗
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ſorgniß ſtattfinden kann , daß eine in jenem Sprengel
vorherrſchende Meinung nachtheilig auf die Unbefangen⸗
heit der Geſchworenen einwirken könnte , an ein anderes

Hofgericht zur Aburtheilung zu verweiſen .

§. 94 .

í Verjandlung vor dem Schwurgericht .

Für die Verhandlung vor den Schwurgerichten gelten
die Vorſchriften des Titels XVII . der Strafprozeßordnung
über die Schlußverhandlung vor den Hofgerichten , mit

der oben im §. 37 beſtimmten Aenderung , unter folgenden
weiteren Beſtimmungen : pi

1. die im zweiten Abſatz des §. 236 bemerkten Vor —

gänge werden nicht in das Sitzungsprotokoll aufge —
nommen , und

die in §. 240 genannten Erkenntniſſe von dem

Schwurgerichtshof ohne Zuzug der Geſchworenen
erlaſſen ;

3 . die Vorſchrift des §. 246 Abſatz 1 findet auf die
den Geſchworenen zu ſtellenden Fragen Anwendung .

§. 92 .

Amt des Präſtdenten .

Der Präſident des Schwurgerichtshofes hat die Ver⸗

handlungen in der Sitzung zu leiten , den Angeklagten und

die Auskunftsperſonen zu vernehmen , auch die Ordnung ,
in welcher die einzelnen Beweismittel vorzubringen ſind ,
zu beſtimmen .

§. 93 .

Er kann alle Maßregeln ergreifen , die er zur Aufklä⸗
rung der Sache ( §. 92 ) für dienlich erachtet , insbeſondere
kann er im Laufe der Verhandlung , ſelbſt durch Vor⸗



44

führungsbefehle , Jeden vorfordern und vernehmen oder

ſich alle neuen Beweisſtücke beibringen laſſen , welche ihm
nach den in der öffentlichen Sitzung gegebenen neuen

Aufſchlüſſen ein weiteres Licht über die ſtreitige Sache
verbreiten zu können ſcheinen .

Eine Beeidigung erfolgt in dieſem Falle jedoch nur auf

übereinſtimmenden Antrag beider Parteien oder in Folge
eines Beſchluſſes des Gerichts , nach Umſtänden vor oder

nach der Vernehmung .

8. 94 .

Er muß Alles beſeitigen , was geeignet iſt , die öffent —
lichen Verhandlungen ohne Ausſicht auf größere Sicher —

heit der Ergebniſſe in die Länge zut ziehen.

§. 95 .

Erläuterungsfragen der Geſchworenen .

Jeder Geſchworene iſt befugt , während des Laufes
der Verhandlungen an den Angeklagten , ſo wie an die

Zeugen und Sachverſtändigen Fragen zu ſtellen , nach—
dem er ſich hierzu das Wort von dem Präſidenten erbeten

hat . Er kann auch an den Präſidenten den Antrag auf

Vornahme von Handlungen ſtellen , welche die Aufklärung
von Punkten bezwecken , die ihm für die Beurtheilung des

Straffalles erheblich erſcheinen .
Die ſtellvertretenden Geſchworenen ( §. 75 ) haben die

nämlichen Befugniſſe , wie die Hauptgeſchworenen .

§. 96 .

Schlußvortrag des Präſtdenten . Frageſtellung .

Nach geſchloſſener Verhandlung faßt der Gerichts⸗

präſident den Inhalt derſelben in mündlichem Vortrag

kurz zuſammen , macht die Geſchworenen auf die einzelnen
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Thatſachen und auf pie Ergebniſſe des Anſchuldigungs⸗
und Entſchuldigungsbeweiſes aufmerkſam , wobei er ſich
jedoch jeder Aeußerung über ſeine Meinung für die Ent⸗

ſcheidung im Einzelnen und im Allgemeinen zu enthalten
hat und erinnert ſie an ihre übernommenen Pflichten .

Er eröffnet ihnen :
1. daß es , um den Angeklagten für ſchuldig zu halten ,

nicht einer beſtimmten Anzahl oder Beſchaffenheit
von Beweismitteln bedürfe , ſondern lediglich einer
auf gewiſſenhafte Prüfung aller für und gegen den

Angeklagten vorgebrachten Beweiſe geſtützten feſten
Ueberzeugung ;

2 . daß es nicht der Beruf der Geſchworenen ſei, über
die Strafgeſetze zu richten und Gnade zu üben ;

3 . daß es ihre Pflicht ſei, über den Gang der Berathung
und die Abſtimmung ein unverbrüchliches Still⸗

ſchweigen zu beobachten .
Sodann macht er nach vorheriger Berathung mit dem

Gerichtshofe die an die Geſchworenen zu ſtellenden Fragen
bekannt , welche ſich jedenfalls über die ſtrafbare That mit

ihren Erſchwerungs - und Milderungsgründen , über den

Antheil des Angeklagten an derſelben und über die vor —

gebrachten Entſchuldigungsbeweiſe zu erſtrecken haben.
Sowohl die Geſchworenen , als der Staatsanwalt und

der Angeklagte , beziehungsweiſe ſein Vertheidiger , können

Bemerkungen gegen die Frageſtellung machen, worüber der

Gerichtshof ſofort entſcheidet .

IX . Titel .

Von der Berathung und dem Wahrſpruch der

Geſchworenen .

§. 97 .

Verathung der Geſchworenen .

Wenn die Fragen feſtgeſtellt ſind , ſo werden ſie den
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